
464 Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen

Thüringer Informationsfreiheitsgeselz (ThürIFG)
Vom 14. Dezember2012

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:
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§1
Gesetzeszweck

Zweck dieses Gesetzes ist es, den freien Zugang zu amt
lichen Informationen zu gewährleisten und die Voraus
setzungen festzulegen unter denen derartige Informatio
nen zugänglich gemacht werden sollen. Das Gesetz soll
unter Wahrung schutzwürdiger Belange die Transparenz
der Verwaltung vergrößern die Möglichkeiten der Kontrol
le staatlichen Handelns durch die Bürger verbessern und
damit die demokratische Meinungs- und Willensbildung in
der Gesellschaft fördern.

§2
Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für Behörden, Einrichtungen und
sonstige öffentliche Stellen des Landes, der Gemeinden
und Gemeindeverbände sowie für die sonstigen der Auf
sicht des Landes unterstehenden juristischen Personen
des öffentlichen Rechts und deren Vereinigungen, soweit
sie in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form öf
fentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben wahrnehmen.

(2) Einer Behörde steht eine natürliche oder juristische
Person des Privatrechts gleich, soweit eine Behörde sich
dieser Person zur Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Auf
gaben bedient oder dieser Person die Erfüllung öffentlich-
rechtlicher Aufgaben übertragen wurde.

(3) Dieses Gesetz gilt nicht fürden Landtag im spezifischen
Bereich derWahrnehmung parlamentarischerAngelegen
heiten sowie für den Rechnungshof im Rahmen der ihm
gesetzlich übertragenen Aufgaben.

(4) Dieses Gesetz gilt nicht, soweit die in den Absätzen 1
und 2 genannten Stellen als Unternehmen am Wettbe

werb teilnehmen oder grundlagen- oder anwendungsbe
zogene Forschung betreiben oderAufgaben wahrnehmen,
die derAufsicht oder Verwaltung dieser Unternehmen die
nen. Entsprechendes gilt im Zusammenhang mit der An
erkennung und Beaufsichtigung von Stiftungen des bür
gerlichen Rechts.

(5) Dieses Gesetz 9ilt für Universitätskliniken, Forschungs
einrichtungen, Hochschulen, Schulen sowie für Bildungs-
und Prüfungseinrichtungen nur, soweit sie nicht im Be
reich von Forschung und Lehre, Leistungsbeurteilungen
und Prüfungen tätig werden.

(6) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten sowie für die Landesmedienanstalt,
soweit diese die Aufsicht über die Rundfunkveranstalter
wahrnimmt.

(7) Dieses Gesetz gilt nicht für Gerichte und Staatsanwalt
schaften, soweit Informationen aus deren Verfahrensak
ten betroffen sind.

(8) Dieses Gesetz gilt nicht für das Landesamt für Verfas
sungsschutz und die durch die Absätze 1 und 2 verpflich
teten Stellen oder einen Teil von ihnen, soweit sie sicher
heitsempfindliche Aufgaben im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 3
bis 5 des Thüringer Sicherheitsüberprüfungsgesetzes vom
17. März 2003 (GVBI. 5. 185) in derjeweils geltenden Fas
sung wahrnehmen.

(9) Dieses Gesetz gilt nicht für Finanzbehörden im Sinne
des § 2 des Finanzverwaltungsgesetzes in der Fassung
vom 4. April2006 (BGBI. 1 5. 846, 1202) in derjeweils gel
tenden Fassung, soweit sie in Verfahren in Steuersachen
tätig werden.

§3
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes ist
1. amtliche Information: jede amtlichen Zwecken dienen

de vorhandene Aufzeichnung, unabhängig von derArt
ihrer Speicherung; Entwürfe und Notizen, die nicht Be
standteil eines Vorgangs werden sollen, gehören nicht
dazu;

2. Dritter: jede natürliche oderjuristische Person, über die
Informationen, insbesondere personenbezogene Da-
ten, vorliegen.

§4
l nform ationsrecht

(1) Jeder hat nach Maßgabe dieses Gesetzes Anspruch
auf Zugang zu amtlichen Informationen, die bei den in § 2
Abs. 1 und 2 genannten Stellen vorhanden sind.

(2) Soweit besondere Rechtsvorschriften den Zugang zu
amtlichen Informationen, die Auskunftserteilung oder die
Gewährung von Akteneinsicht regeln, gehen diese den
Bestimmungen dieses Gesetzes vor In laufenden Ver

2
3
4
5
6
7
8

§
§
§
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§
§
§

10
11
12
13
14
15
16
17



Nr. 13- Tag der Ausgabe: Erfurt, den 21. Dezember 2012 465

fahren wird Zugang zu amtlichen Informationen nur nach
Maßgabe des anzuwendenden Verfahrensrechts gewährt.

(3) Im Rahmen dieses Gesetzes entfällt die Pflicht zur
Amtsverschwiegenheit, soweit dem Antrag stattgegeben
wird.

(4) Die Weiterverwendung von nach diesem Gesetz erhal
tenen Informationen mit der vorrangigen Absicht der Ge
winnerzielung ist nicht zulässig. Die Presse- und Rund
funkfreiheit bleibt unberührt.

§5
Antrag

(1) Der Zugang zu den bei den öffentlichen Stellen vor
handenen amtlichen Informationen wird auf Antrag ge
währt. Der an die zuständige Stelle zu richtende Antrag
kann schriftlich, mündlich, zur Niederschrift oder in elekt
ronischer Form gestellt werden.

(2) In den Fällen des § 2 Abs. 2 ist derAntrag an diejenige
öffentliche Stelle zu richten, die sich der natürlichen oder
juristischen Person des Privatrechts zur Erfüllung ihrer öf
fentlich-rechtlichen Aufgaben bedient oder die dieser Per
son die Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben übertra
gen hat. Im Fall der Beleihung ist der Antrag gegenüber
dem Beliehenen zu stellen.

(3) Betrifft derAntrag Daten Dritter im Sinne des § 3 Nr. 2,
muss er begründet und in den Fällen des § g Abs. 1 Satz 1
Nr. Sein rechtliches Interesse geltend gemacht werden. In
den Fällen des § 7 Abs. 3 Nr. 2 und des § 9 Abs. 1 Satz 1
Nr. 5 sollen in der Begründung die besonderen Umstände
des Einzelfalls dargelegt werden! aufgrund derer ein über
wiegendes Offenbarungsinteresse geltend gemacht wird.

(4) Der Antrag muss hinreichend bestimmt sein und ins
besondere erkennen lassen, auf welche Informationen er
gerichtet ist. DerAntragsteller ist bei fehlender Bestimmt
heit des Antrags zu beraten und zu unterstützen.

§6
Verfahren

(1) Über den Antrag auf lnformationszugang entscheidet
die öffentliche Stelle, die zur Verfügung über die begehr
ten Informationen berechtigt ist. Istdie öffentliche Stelle, an
die der Antrag gerichtet wurde, nicht die zuständige Stel
le, hat sie dem Antragsteller die zuständige Stelle mitzu
teilen, sofern ihr diese bekannt ist.

(2) Die öffentliche Stelle kann verlangen, dass derAntrag
steIler seine Identität nachweist. Bei gleichförmigenAnträ
gen von mehrals 50 Personen gelten die §~ 17 bis 19 des
ThüringerVerwaltungsverfahrensgesetzes in der Fassung
vom 18. August 2009 (GVBI. 5. 699) in der jeweils gelten
den Fassung entsprechend.

(3) Über den ordnungsgemäßen Antrag hat die öffentli
che Stelle unter Berücksichtigung der Belange des An
tragstellers unverzüglich, spätestens innerhalb von einem
Monat nach seinem Eingang, zu entscheiden. Diese Frist

kann durch die öffentliche Stelle einmal angemessen ver
längert werden, wenn Umfang oder Komplexität der Infor
mationen oder die Beteiligung Dritter nach Absatz 4 dies
rechtfertigen. Der Antragsteller ist über die Fristverlänge
rung und deren Gründe vor Ablauf der Frist nach Satz 1
zu informieren.

(4) Sofern ein Dritter im Sinne des § 3 Nr. 2 betroffen ist,
gibt ihm die öffentliche Stelle schriftlich die Gelegenheit zur
Stellungnahme innerhalb eines Monats, es sei denn, ein
schutzwürdiges Interesse des Dritten kann ausgeschlossen
werden. Im Falle des § 9 Abs. 1 Satz 2 gilt die Einwilligung
eines Dritten als verweigert, wenn sie nicht innerhalb eines
Monats nach Anfrage durch die öffentliche Stelle vorliegt.
Ist dem Antrag stattzugeben, weil schutzwürdige Belange
des Dritten nicht entgegenstehen oder das Informations
interesse das Interesse des Dritten an der Geheimhaltung
überwiegt, gibt die öffentliche Stelle dem Dritten unter Hin
weis auf Gegenstand und Rechtsgrundlage der beabsich
tigten Entscheidung Gelegenheit, sich innerhalb von zwei
Wochen zu den für die Entscheidung erheblichen Tatsa
chen zu äußern. Die Entscheidung der öffentlichen Stel
le ergeht schriftlich und ist auch dem Dritten bekannt zu
machen. Der lnformationszugang darf erst erfolgen, wenn
die Entscheidung dem Dritten gegenüber bestandskräftig
oder die sofortige Vollziehung angeordnet worden ist und
seit der Bekanntgabe der Anordnung an den Dritten zwei
Wochen verstrichen sind.

(5) Soweit der Anspruch auf Informationszugang besteht,
sind die Informationen unverzüglich zugänglich zu ma
chen. Die öffentliche Stelle kann Auskunft erteilen, Akten
einsicht gewähren oder Informationen in sonstiger Weise
zur Verfügung stellen. Verlangt der Antragsteller eine be
stimmte Art des lnformationszugangs, so darf diese nur
aus wichtigem Grund auf andere Art gewährt werden. Als
wichtiger Grund gilt insbesondere ein deutlich höherer Ver
waltungsau~and. Kann die amtliche Information in zu
mutbarer Weise aus allgemein zugänglichen Quellen be
schafft werden, kann sich die öffentliche Stelle auf deren
Angabe beschränken.

(6) Die Auskunft kann mündlich, schriftlich oder elektro
nisch erteilt werden. Bei Gewährung von Auskunft oder
Akteneinsicht ist dem Antragsteller die Anfertigung von
Notizen und Kopien gestattet, sofern nicht Urheberrech
te entgegenstehen.

(7) Die öffentliche Stelle ist nicht verpflichtet, die inhaltli
che Richtigkeit der Information zu prüfen. Auf eine durch
Tatsachen begründete Kenntnis über die Unrichtigkeit der
Information ist hinzuweisen.

(8) Besteht ein Anspruch auf lnformationszugang nur zum
Teil, ist dem Antrag in dem Umfang stattzugeben, in dem
der lnformationszugang ohne Preisgabe der geheimhal
tungsbedürftigen Informationen möglich ist. Entsprechen
des gilt, wenn sich derAntragsteller in den Fällen, in denen
Belange Dritter im Sinne des § 3 Nr. 2 berührt sind, mit ei
ner Unkenntlichmachung der diesbezüglichen Informatio
nen einverstanden erklärt. Art und Umfang derAbtrennung
oder Unkenntlichmachung sind anzugeben.
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(9) Im Fall der vollständigen oder teilweisen Ablehnung
des Antrags soll mitgeteiltwerden, ob und gegebenenfalls
wann der lnformationszugang ganz oder teilweise zu ei
nem späteren Zeitpunkt möglich ist. Wird derAntrag ganz
oderteilweise abgelehnt, ergeht eine schriftliche Entschei
dung, die innerhalb der Fristen nach § 6 Abs. 3 bekanntzu
geben ist. Die Entscheidung ist zu begründen. Im Fall ei
nes mündlichen oder elektronischen Antrags erfolgt eine
schriftliche Entscheidung nur auf ausdrückliches Verlan
gen des Antragstellers.

§7
Schutz besonderer öffentlicher Belange

(1) Der Anspruch auf Infom,ationszugang besteht nicht,
wenn das Bekanntwerden der amtlichen Information nach
teilige Auswirkungen haben kann auf
1. die inter- und supranationalen Beziehungen oder die

Beziehungen zum Bund oder zu einem Land,
2. die Landesverteidigung oder die innere Sicherheit,
3. die Funktionsfähigkeit und die Eigenverantwortung des

Landtags, des Rechnungshofs, der Organe der Rechts
pflege oder der Landesregierung,

4. die Durchführung eines laufenden Gerichtsverfahrens,
den Anspruch einer Person auf ein faires Verfahren
oder die Durchführung strafrechtlicher, ordnungswid
rigkeitenrechthcheroderdisziplinarischer Ermitt]ungen,

5. die Kontroll- oderAufsichtsaufgaben der Finanz-, Wett
bewerbs-, Regulierungs-, Versicherungsaufsichts- und
Spa rkassenaufsichtsbehörden,

6. die öffentliche Sicherheit, insbesondere die Tätigkeit
der Polizei, des Verfassungsschutzes, dersonstigen für
die Gefahrenabwehrzuständigen Stellen, derStaatsan
waltschaften oder der Behörden des Straf- und Maßre
gelvollzugs einschließlich ihrerAufsichtsbehörden oder

7. die fiskalischen Interessen der in § 2 Abs. 1 und 2 ge
nannten Stellen im Wirtschaftsverkehr.

(2) DerAntrag auf lnformationszugang ist abzulehnen,
1. soweit die amtliche Information

a) einer durch Rechtsvorschrift oder durch die Ver
schlusssachenanweisung für das Land geregelten
Geheimhaltungs- oderVertraulichkeitspflicht unter
liegt,

b) ein Berufs- oder besonderes Amtsgeheimnis ent
hält,

c) der notwendigen Vertraulichkeit der Beratungen in
nerhalb von und zwischen öffentlichen Stellen un
terliegt,

d) mitderAufgabenwahrnehmung des Landesamts für
Verfassungsschutz im Zusammenhang steht oder

e) Prognosen, Bewertungen, Empfehlungen oderAn
weisungen im Zusammenhang mitdergerichtlichen
oder außergerichtlichen Geltendmachung oder der
Abwehr von Ansprüchen enthält oder

2. wenn
a) bei vertraulich erhobener oder übermittelter Infor

mation das Interesse des Dritten an einer vertrau
lichen Behandlung im Zeitpunkt der Entscheidung
über den Antrag noch fortbesteht,

b) durch die Bekanntgabe der Information Angaben
und Mitteilungen von öffentlichen Stellen, die nicht
dem Geltungsbereich dieses Gesetzes unterfallen,
offenbart würden und die öffentlichen Stellen in die

Offenbarung nicht eingewilligt haben oder von ei
ner Einwilligung nicht auszugehen ist oder

c) die vorübergehend beigezogenen Informationen
einer anderen öffentlichen Stelle nicht Bestandteil
der eigenen Vorgänge werden sollen.

(3) Der Antrag auf lnformationszugang kann abgelehnt
werden, wenn
1. er offensichtlich missbräuchlich gestellt wurde, insbe

sondere wenn die amtliche Information dem Antrag
steller bereits zugänglich gemacht worden ist oder der
Antrag offensichtlich zum Zweck der Vereitelung oder
Verzögerung von Verwaltungshandlungen erfolgt,

2. die Bearbeitung mit einem unverhältnismäßigen Ver
waltungsaufwand verbunden wäre und dadurch die ord
nungsgemäße Erfüllung derAufgaben der öffentlichen
Stelle erheblich beeinträchtigt würde, es sei denn, das
Informationsinteresse des Antragstellers überwiegt im
Einzelfall das entgegenstehende öffentliche Interesse.

(4) In seiner Eigenschaft als Landesbeauftragter für den
Datenschu~ kann sich der Landesbeauftragte für den Da
tenschutz und die lnformationsfreiheit auf seine instituti
onelle Garantie nach Artikel 69 der Verfassung des Frei-
staats Thüringen berufen.

§8
Schutz des behördlichen Entscheidungsprozesses

Der Antrag auf lnformationszugang soll abgelehnt werden
für Entwürfe zu Entscheidungen sowie Arbeiten und Be
schlüsse zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung, soweit und
solange durch die vorzeitige Bekanntgabe der Informatio
nen der Erfolg der Entscheidung oder bevorstehender be
hördlicher Maßnahmen vereitelt würde. Nicht der unmit
telbaren Entscheidungsvorbereitung nach Satz 1 dienen
regelmäßig Ergebnisse der Beweissicherung und Gutach
ten oder Stellungnahmen Dritter

§9
Schutz privater Interessen

(1) DerAntrag auf Informationszugang ist abzulehnen, so
weit durch das Bekanntwerden der Information personen-
bezogene Daten oder Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis
se offenbart werden, es sei denn,
1. die betroffene natürliche oderjuristische Person willigt

ein,
2. die Offenbarung ist durch Gesetz oder aufgrund eines

Gesetzes erlaubt,
3. die Information kann aus allgemein zugänglichen Quel

len entnommen werden,
4. die Offenbarung ist zurAbwehr einer erheblichen Ge

fahr für die öffentliche Sicherheit geboten,
5. derAntragsteller macht ein rechtliches Interesse an der

Kenntnis der begehrten Information geltend und es ste
hen der Offenbarung keine überwiegenden schutzwür
digen Belange der betroffenen natürlichen oder juristi
schen Person entgegen.

Besonders geschützte Daten im Sinne des § 4 Abs. 5 des
Thüringer Datenschutzgesetzes (ThürDSG) in der Fassung
vom 13. Januar 2012 (GVBI. 5. 27) in der jeweils gelten
den Fassung dürfen nurzugänglich gemacht werden, wenn
der Betroffene ausdrücklich eingewilligt hat.
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(2) Das Informationsinteresse des Antragstellers überwiegt
nicht bei Informationen aus Unterlagen, die mitdem Dienst-
oder Amtsverhältnis des Betroffenen in Zusammenhang
stehen, insbesondere aus Personalakten.

(3) Das lnformationsinteresse des Antragstellers über
wiegt das schutzwürdige Interesse des Betroffenen am
Ausschluss des lnformationszugangs in der Regel bei An
gaben von Name, Titel, akademischem Grad, Berufs- und
Funktionsbezeichnung, Büroanschrift und -telekommunika
tionsnummer von Bearbeitern, soweit sie Ausdruck und Fol
ge der amtlichen Tätigkeit sind, und von Personen, die als
Gutachter, Sachverständige oder in vergleichbarer Weise
eine Stellungnahme in einem Verfahren abgegeben haben.

§ 10
Kosten

(1) Für öffentliche Leistungen nach diesem Gesetz sind
Verwaltungskosten (Gebühren undAuslagen) zu erheben.
Für die Gebührenbemessung gilt das Kostendeckungsprin
zip (~ 21 Abs. 4 Satz 3 des Thüringer Verwaltungskosten-
gesetzes vom 23. September 2005 [GVBI. 5. 325] in der
jeweils geltenden Fassung). Die Erteilung einfacher Aus
künfte ist verwaltungskostenfrei. Über die voraussichtlichen
Kosten ist der Antragsteller vorab zu informieren.

(2) Das für das lnformationsfreiheitsrecht zuständige Mi
nisterium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem für
Finanzen zuständigen Ministerium die Verwaltungskosten-
tatbestände, die Gebührensätze und die Höhe der Ausla
gen nach Absatz 1 Satz 1 und 2 durch Rechtsverordnung
zu bestimmen. Die Bestimmungen des Thüringer Verwal
tungskostengesetzes bleiben im Übrigen unberührt.

§ 11
Veröffentlichungspf lichten

(1) Die Behörden sollen Verzeichnisse führen, aus denen
sich die vorhandenen lnformationssammlungen und -zwe
cke erkennen lassen. Organisations-, Geschäftsvertei
lungs- und Aktenpläne ohne Angabe personenbezogener
Daten sind nach Maßgabe dieses Gesetzes allgemein zu
gänglich zu machen. Soweit es möglich ist, hat die Veröf
fentlichung in elektronischer Form im Internet zu erfolgen.

(2) Informationen können auch unabhängig von einem An
trag nach § 5 Abs. 1 über das Internet oder in sonst öf
fentlich zugänglicher Weise zugänglich gemacht werden.
Die Behörden sollen insbesondere Verwaltungsvorschrif
ten von allgemeinem Interesse sowie weitere geeignete
Informationen veröffentlichen. Die Veröffentlichung unter
bleibt, soweit ein Antrag auf Informationszugang nach die
sem Gesetz abzulehnen wäre.

(3) Informationen der Landesbehörden nach Absatz 2 sind
in ein öffentlich zugängliches zentrales lnformationsregister
aufzunehmen, das die Landesregierung nach den techni
schen und organisatorischen Möglichkeiten einrichtet. Ein
zelheiten in Bezug auf Betrieb und Nutzung des Registers
werden durch Rechtsverordnung der Landesregierung fest
gelegt. Hierbei kann die Landesregierung auch festlegen,

welche weiteren Informationen als geeignet im Sinne von
Absatz 2 Satz 2 gelten.

§ 12
Landesbeauftragter für die Informationsfreiheit

(1) Jeder, der sich in seinem Recht auf lnformationszugang
nach diesem Gesetz verletzt sieht, kann den Landesbe
auftragten für die lnformationsfreiheit anrufen.

(2) Die Aufgabe des Landesbeauftragten für die lnformati
onsfreiheit wird von dem Landesbeauftragten für den Da
tenschutz wahrgenommen. Seine Rechtsstellung richtet
sich nach § 36 ThürDSG. Er überwacht die Einhaltung der
Bestimmungen dieses Gesetzes bei den Stellen im Sin
nedes~2Abs. 1.

(3) Die in § 2 Abs. 1 genannten Stellen sind verpflichtet,
den Landesbeauftragten für die lnformationsfreiheit und
seine Beauftragten in der Erfüllung ihrer Aufgaben zu un
terstützen. Dem Landesbeauftragten für die Informations
freiheit ist dabei insbesondere
1. Auskunft zu seinen Fragen zu erteilen sowie Einsicht

in alle Unterlagen und Akten zu verschaffen, die im Zu
sammenhang mitdem lnformationsanliegen stehen und

2. Zutritt zu den Diensträumen zu gewähren,
soweitAblehnungsgründe nach den §~ 7 und 8 und Rechte
Dritter wegen Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen nach
§ g Abs. 1 nicht entgegenstehen. Stellt der Landesbeauf
tragte für die lnformationsfreiheit Verstöße gegen dieses
Gesetz fest, kann er ihre Behebung in angemessener Frist
fordern. Über die Beanstandung ist die zuständige Auf
sichtsbehörde zu unterrichten.

(4) Der Landesbeauftragte für die lnformationsfreiheit in
formiert die Öffentlichkeit über Fragen im Zusammenhang
mit diesem Gesetz. Er berät die in § 2 Abs. 1 genannten
Stellen und kann Empfehlungen zur Verbesserung des In
formationszugangs geben. Er unterstützt den Landtag bei
seinen Entscheidungen. Auf Anforderung des Landtags
oder der Landesregierung hat er Gutachten zu erstellen
und Bericht zu erstatten. Der Landtag oder die Landesre
gierung können ihn ersuchen, bestimmte Vorgänge aus
ihrem Aufgabenbereich zu überprüfen. Der Landesbeauf
tragte für die lnformationsfreiheit kann sich jederzeit an
den Landtag wenden.

(5) Der Landesbeauftragte für die lnformationsfreiheit er
stattet dem Landtag und der Landesregierung mindestens
alle zwei Jahre, erstmals für den Zeitraum vom 2g. Dezem
ber 2012 bis 31. Dezember2014, einen Bericht über seine
Tätigkeit. Der Ministerpräsident führt eine Stellungnahme
der Landesregierung zu dem Bericht des Landesbeauf
tragten für die lnformationsfreiheit herbei und legt diese
innerhalb von drei Monaten dem Landtag vor.

(6) Die Bestimmungen überden gerichtlichen Rechtsschutz
bleiben unberührt.

§ 13
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs
sig entgegen § 4 Abs. 4 die nach diesem Gesetz erhalte-
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nen Informationen mit Gewinnerzielungsabsicht verwen
det. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von
bis zu fünftausend Euro geahndet werden.

(2) Zuständige Behörde für die Verfolgung und Ahndung
von Ordnungswidrigkeiten nach Absatz list das Landes
verwaltungsamt.

§ 14
Rechtsweg

Für Streitigkeiten nach diesem Gesetz ist der Verwaltungs-
rechtsweg gegeben. Gegen eine Entscheidung sind Wi
derspruch und Klage zulässig. Ein Widerspruchsverfahren
nach den Bestimmungen des 8. Abschnitts der Verwal
tungsgerichtsordnung ist auch dann durchzuführen, wenn
die Entscheidung von einer obersten Landesbehörde ge
troffen wurde.

§ 15
Sprachliche Gleichstellung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz
gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

§16
Übergangsbestimmung

Mit Ausnahme des § 12 finden fürAnträge auf Zugang zu
amtlichen Informationen, die vor dem Inkrafttreten dieses
Gesetzes gestellt worden sind, die bis dahin geltenden
Vorschriften Anwendung.

§17
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 29. Dezember 2012 in Kraft.

Erfurt, den 14. Dezember 2012
Die Präsidentin des Landtags

Birgit Diezel

Drittes Gesetz
zur Anderung des Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetzes

Vom 14. Dezember2012

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz vom 16. De
zember 1997 (GVBI. S.541), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 16. Juli2008 (GVBI. S.258), wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Satz 1 Nr. 3 wird die Verweisung ‘~ 25 Abs. 4
Satz 1, Abs. 4a oder 5AufenthG“ durch die Verweisung
“~ 25 Abs. 4 Satz 1, Abs. 4a, 4b oder 5 AufenthG“ er
setzt.

2. Dem § 2 wird folgender neue Absatz 5 angefügt:

“(5) Den mit der Betreuung und Beratung der in § 1 ge
nannten Personen betrauten Vertretern von Wohifahris
verbänden sowie von Flüchtlingshilfeorganisationen
und -vereinen soll im Rahmen ihrer Betreuungs- und

Beratungsarbeit derZugang zu den Gemeinschaftsun
terkünften ermöglicht werden. Das Hausrecht der Be
treiber bleibt unberührt.“

3. In § 5 Abs. 1 wird das Wort ‘Ausstattungsrichtlinien“
durch die Worte “rechtlichen Vorschriften“ ersetzt.

4. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

“Inkrafttreten“

b) Satz 2 wird aufgehoben.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Erfurt, den 14. Dezember 2012
Die Präsidentin des Landtags

Birgit Diezel




